
Verhältnismässigkeitsprinzip

Ziel

(öffentliches Interesse)

Rechtsetzende
oder

rechtsanwendende Massnahmen

Eingriff in den individuellen
Freiheitsbereich

(betroffenes Privatinteresse)

1. geeignete Massnahme 2. erforderliche Massnahme

3. Verhältnis von Eingriffszweck
und Eingriffswirkung

(Abwägung von öffentlichen Interessen
und betroffenen Privatinteressen)


